
Man müsste sich hiebei auch fragen, ob nicht bloss bei den uirtscbaftspolitischen
Zielen die Akzente anders gesetzt werden sollen, sondern ebenfalls auf andern
Gebieten der Politik. So drängt sich zum Beispiel in manchen Sraaren heute im-
mer mehr die Frage auf, ob nicht wieder vermehrte Energien für die Erreichung
des altmodischen, aber eben doch nicht unwichtigen Zieles der Sicherheit von
Leben, Hab und Gut des Staatsbürgers sowie eines grössern Masses an öffentli-
cher Ruhe, ordnung und sicherheit eingesetzr werden sollten. Denn was ist ge-
've'onnen' wenn zwar der Staat alle möglichen wirtschaftspolitischen und andern
Ziele anstrebt und sich dabei zum eigentlichen'!Øohlfahrtssraar enrs¡ickelt, auf
der andern Seiæ ¿ber der Staatsbürger zunehmend der Gefahr ausgeserzr ist, auf
der Strasse beraubt oder - falls er Viderstand leistet - zvm Krüppel geschlagen
zu werden? Ist es erträglich, wenn der Staat diese Sicherheit nichr mehr garantie-
ren kann und den Bürger je länger, je mehr damit vertrösten muss, dass man sich
gegen die wirtschaftlichen Folgen solcher Missgeschicke versichern lassen kann?
Man wende nicht ein, dies sei lediglich ein Problem einiger amerikanischer Gross-
städte. Die Entwicklung hat bereits bedenklich auch auf europäische Städte über-
gegriffen, und wir dürfen uns nicht einbilden, dass sich solche Fragen bei uns nie
stellen werden.

Aber das sind, wie gesagr, Probleme, welche sich hier nicht mehr behandeln
lassen und die das Thema der wirtschaftspolitischen Zielrevisionen bereits über-
schreiten.

C. Freiwillig od.er ge:zwangen?

Raumeshalber ebenfalls nicht mehr betrachten kann ich auch die wichtige
Frage, ob wir fähig sein werden, die bis jetzt postulierten Zielrevisionen auf dem
Gebiete der \Øirtschaftspolitik freiwillig vorzunehmen. Dies wäre gewiss zu wün-
schen. Aber selbst Ì/enn es an der nötigen Einsicht in die Notwendigkeit der
Revisionen fehlen sollte, wird die Entwicklung grundsätzlich in dieser Ri.htr.rg
laufen. Denn mit der unveränderten Weiterverfolgung der heutigen Ziele wird
die Menschheit früher oder später an harte Grenzen srossen. Das gilt vor allem
beim exponentiellen'Wachstum, aber auch bei der exponentiell fortschreitenden
Umweltschädigung im weitesten Sinne dieses'S7ortes. Ich möchte die Leser nicht
in eine \Øeltuntergangsstimmung verserzen. Aber ebensowenig will ich die Theo-
rie vertreten, dass der liebe Gott in alle zukanftjener gure Mann sein werde, der
die Menschheit rechtzeitis vor den üblen Begleiterscheinungen bewahren wird,
die sich ergeben, wenn wir mit einer besinnungslosen 's7eirerverfolgung der heu-
tigen Zielsysteme an natüdiche Grenzen gelangen. Es war der Zweckmeiner Aus-
führungen, in dieser für unsere Nachfahren wichtigen Frage zum Nachdenken
anzuregen.

Zur rechtlichen Realisierung
neuer wirts chaftspolitischer Ziele*

Von Prof. Dr. Arnold Koller, Appenzell

I. Skepsis gegenübet rechtlichen Festlegungen
wirtschaftspolitischer Ziele

\[er von der eindrücklich geschilderten Proliferation der wirtschaftspoliti-
schen Ziele unseres Staates ausgeht und deren rechtlichen Niederschlag sucht, ist
vorerst überrascht. Von der Vielzahl wirtschaftspolitischer Ziele, die unser Staat
zweifellos verfolgt, haben nur wenige (ausdrücklich) Eingang in unsere Bundes-
verfassung gefunden.

Es sind vor allem die grundlegenden Ziele der \Øirtschaftsfreiheit in Art. 31
Abs. I und der Mehrung der Vohlfahrt des Volkes in Art. 31bis Abs. 1 BV. Dazu
kommen die wirtschaftspolitischen Ziele des strukturellen Staatsinterventionis-
mus aufgrund der neuen \Wirtschaftsartikel, nämlich der Erhaltung wichtiger, in
ihren Existenzgrundlagen gefährdeter \Øirtschaftszweige oder Berufe (Art. 31bis
Abs. 3 lit. a), die Erhaltung eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähi-
gen Landwirtschaft (Art. 31bis Abs. 3 lit. b), der Schutz wirtschaftlich bedrohter
Landesteile (Art. 31bis Abs. 3 lit. c). In jüngster Zeit sind Raumplanung (Art.
22qaater) und Umweltschutz (Art. 24septies) dazu gesrossen. Man sucht indes in
der Bundesverfassung vergeblich nach wirtschafts- und gesellschaftspolitischen
Zielen wie gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung, Verantwortung ge-
genüber dem Ausland. Insbesondere aber hat bisher in der Verfassung die be-

{'Vortrag am Orientierungs-Seminar der lüeiterbildungsstufe der Flochschule St. Gallen
vom22. bis 25. Oktober 1974: "Virtschaft und Gesellschaft im Umbruchu.

Mannigfache Anregung für die Ausarbeitung dieses Vortrages verdanke ich folgenden Stu-
dien:

Gygi F., Die schweizerische ìØi¡tschaftsverfassung, in ZSR NF 89 (1970), Bd. II, S.265 ff.;
Hwber H.,Tøcbtfeldt 8., \Øirtschaftspolitische ZieIeín der Verfassung?, Bern 1970;
Scheøner U., Die staatliche Einwirkung auf die Virtschaft, Einführung, Frankfurt 1971;
Scbiller K., 'l7irtschaftspolitik, in FIandv',örterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 12, Stutt-

gart-Tübingen-Göttingen L965.
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rühmt gewordene Konkretisierung des \Øohlfahrtszieles in Form des magischen
Vierecks der Konjunkturpolitik, nämlich ausgeglichenes \Øachstum, Preisstabili-
tät, Vollbeschäftigung und Zahhrngsbilanzausgleich, die in der Volkswirtschafts-
lehre eine dominierende Rolie spielt, keine Verankerung gefunden. Und nach dem
\Øillen des Parlaments soll das magische Viereck auch im neuen Konjunkturarti-
kel kein Gastrecht erhalten. Dabei ist völlig unbestritten, dass sich die staatliche
Konjunkturpolitik schon heute nach diesen Zielen richtet und dies künftig noch
vermehrt tun soll.

Aber nicht nur die Verfassung, selbst die einfache Gesetzgebung zeigt gegen-

über der rechtlichen Festlegung von wirtschaftspolitischen Zielen auffallende Zu-
rückhaltung. Die Skepsis des Rechts gegenüber wirtschaftspolitischen Zielum-
schreibungen geht sogar noch weiter. Sie hat längst vom Gesetzgeber auch auf
die rechtsanwendenden Organe, die Verwaltung und die Gerichte, übergegriffen.
Das zeigt sich darin, dass selbst den spärlichen wirtschaftspolitischen Zielbestim-
mungen in Verfassung und Gesetz die Rechtsnormqualität gemeinhin abgespro-
chen wird. Die schweizerische Rechtslehre neigt noch heute dazu, wirtschafts-
politischen Zweckanikeln entweder überhaupt jede normative Kraft abzuspre-
chen, sie somit als rein politische Programmsåtze za'verstehen, oder aber ihnen
höchstens die bescheidene Funktion einer Auslegungshilfe (neben anderen) einzu-
räumen.

'\Øie ist diese seltsame Zurackhaltung der Rechtsordnung gegenüber wirt-
schaftspolitischen Zielen zu erklären? Liegt das daran, dass die Juristen, die we-
gen der bewahrenden Funktion allen Rechts gern als von Natur aus konservativ
gescholten werden, neuere Entwicklungen, hier das Aufkommen einer umfassen-
den staatlichen \Øirtschaftspolitik, ganz einfach nicht zur Kenntnis nehmen wol-
len und immer noch der Fiktion einer staatsfreien Virtschaft nachhängen? Oder
ist diese Zurückhaltung gegenüber wirtschaftspolitischen Zielen etwa ein Beweis

mehr für die vielfach beklagte Diskrepanz zwischen Verfassung und Verfas-
sungswirklichlreit? Oder bewegt sich die schweizerische \Øirtschaftspolitik gar
weitgehend im rechtsfreien Raum? Mangelt es dem Staat der Industriegesellschaft
ausgerechnet auf dem zenftalen Gebiete der \Øirtschaftspolitik an rechtlicher
Bindung? Ich glaube, dass keine dieser oft gehörten Erklärungen, selbst wenn
jede einen Kern \Íahrheit erhält, voll zu befriedigen vermag. Das Problem liegt
tiefer. Es hängt letztlich mit dem unterschiedlichen Material- und Formalgegen-
stand von Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft zusammen, also mit den
unterschiedlichen Gegenständen, von denen beide \Øissenschaften handeln, und
den unterschiedlichen Gesichtspunkten, unter denen sie ihren Gegenstand be-
trachten.
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II. \Øirtschaftspolitik der Volkswirtschaftslehre und
\Øirtschaftspolitik der Rechtswissenschafr

1B3

1. Unterschied.licher F ormalgegenstand

Dass Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft die \Øirtschaftspolitik
des Staates unter verschiedenem Gesichtspunkt betrachten, wird schon aus den
völlig verschiedenen Begriffsbestimmungen ersichtlich. Die Volkswirtschaftslehre
versteht unter \Øirtschaftspolitik gemeinhin jede direkte oder indirekte Einwir-
kung des Staates auf die \Øirtschaft zur Realisierung bestimmter Ziele. Für die
Nationalökonomie umfasst die lWirtschaftspolitik somit alles, was der Staat an
gestaltenden Massnahmen im Hinblick auf die \Wirtschaftsordnung, die ïØirt-
schaftsstruktur und den \Wirtschaftsprozess aktiv unternimmt oder passiv unter-
1ässt.

Demgegenüber erfasst der Rechtsbegriff der \[irtschaftspolitik oder genauer
der wirtschaftspolitischen Massnahmen nur jene staatlichen Einwirkungen auf die
'l7irtschaft, die in Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit erfolgen,
einer ausdrücklichen verfassungsmässigen Kompetenz bedürfen und grundsätz-
lich dem Bund vorbehalten sind. Das Schwergewicht dieser Ausnahmelcomperen-
zen findet sich in dem bereits zitierten Art.31bis Abs. 3 BV, der zur Erhaltung
wichtiger \Øirtschaftszweige, einer leistungsfähigen Landwirtschaf¡ zvm Schutze
wirtschaftlich bedrohter Landesteile, (systematisch seltsam) gegen volkswirt-
schaftlich und sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und ähnlichen Or-
ganisationen sowie über vorsorgliche Massnahmen für Kriegszeiten Vorschriften
zulässt, die, wenn es das Gesamrinteresse rechtfertigt, nötigenfalls von der FIan-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen dürfen.

Professor Gygi hat daher durchaus zu Recht, wenn auch pointiert gesagr:
uDer sehtorale Interventionismus macht in der rechtlichen Terminologie die
ganze \Øirtschaftspolitik aus.r' Die Volkswirtschafter mögen ob solch weltfrem-
der Enge juristischer Begriffsbildung den Kopf schütteln und sich (ausnahms-
weise) genüsslich des Vorsprungs ihrer \Øissenschaft erfreuen. Es muter tatsäch-
lich auch uns Juristen seltsam an, 'wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass
nach geltendem Verfassungsrecht für die ganze Volkswirtschaft so wichtige An-
liegen wie die Regelung des Geldumlaufs unseres Landes oder die verhütung von
Virtschaftskrisen und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit immer noch Aufgabe
der an die individualistische Handels- und Gewerbefreiheit gebundenen Gewerbe-
polizei und nicht Ziele einer vorab auf das Gemeinwohl ausgerichteren Gesamr-
wirtschaftspolitik sind.

Ob dieses verständlichen Kopfschüttelns sollte man aber zweierlei nicht
übersehen. Einmal, dass die Rechtswissenschaft als praktische und normarive
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'Wissenschaft in ihrer Begriffsbildung weitgehend an das positive Recht gebun-
den ist. Sodann, dass das grundlegende verfassungsrechtliche Prinzip, das hier in
Frage steht, immerhin seit genau 100 Jahren gilt und zum ìØirtschaftsaufschwung
der Schweiz wie zur Erhaltung einer freiheitlichen '!?irtschaftsordnung sicher
\Øesentliches beigetragen hat. Anlass zu dem uns heute seltsam anmutenden recht-
lichen Begriff der Virtschaftspolitik gab nämlich die heute oft verschriene, im

Jahre 1874 in die Verfassung aufgenommene Handels- und Gewerbefreiheit
(HGF).

Diese in die Form eines Freiheitsrechtes gekleidete wirtschaftsordnungspoli-
tische Grundentscheidung ist eigentlich auf eine staatsfreie \Øirtschaft ausge-
richtet und beruht auf der klassischen nationalökonomischen Lehre des Gemein-
wohlautomatismus. Immerhin wurde auch die HGF wie die anderen Freiheits-
rechte nie als schrankenloses Recht aufgefasst. Im Gegenteil, gewisse Beschränkun-
gen wurden als zulässig und sogar notwendig erachtet. Es war von Anfang an

eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat auch im Bereiche der \ffirtschaft den

Schutz der Polizeigüter (Ruhe, Ordnung, Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit so-

wie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr) zu gewährleisten hatte. Staatliche
Einwirkungen auf die IØirtschaft, die zu polizeilichen Zwecken erfolgten, waren
daher schon aus damaliger Sicht legitim und mit der HGF durchaus vereinbar.
Unerwünscht und verboten aber sollten die übrigen staatlichen F.ingriffe in die
private lVirtschaft sein. Solche Massnahmen, die nicht nur den Rand der HGF
tangierten, sondern deren Kern verletzten (in Frage standen vor allem protektio-
nistische Massnahmen der Kantone), wurden von der Rechtsprechung, im IJnter-
schied zu den zulässigen wirtschaftspolizeilichen, alsbald wirtschaftspolitische ge-

nannt. Der seltsam enge Rechtsbegriff der \Øirtschaftspolitik entsprang somit von
Anfang an einem eminent praktischen Rechtsprechungsbedürfnis, närnlich der
Unterscheidung der unter dem Gesichtspunkt der HGF zulässigen von den unzu-
lässigen Einwirkungen des Staates auf die private \íirtschaft.

Dabei ist es dann leider, so muss man v¡ohl sagen, bis heute geblieben. Die
HGF blieb der verbindliche verfassungsrechtliche Massstab jeder staatlichen
\Øirtschaftspolitik. Auf Grund der Erfahrungen der Krisen- und Kriegsjahre war
zwar die Hypothese des Gemeinwohlautomatismus der \Øettbewerbswirtschaft
auf vielen Gebieten widerlegt. Auch war klar geworden, dass der Staat seine Ein-
wirkung auf die \Øirtschaft nicht weiter auf den Schutz der Polizeigüter be-
schränken konnte. Andererseits wollte man - zu Recht - aus volkswirtschafdi-
chen und staatspolitischen Gründen am Prinzip der freien 'Wirtschaft soweit als

möglich festhalten bzw. sie nach dem grassierenden Interventionismus der Kri-
sen- und Kriegsjahre in möglichst grossem Umfange wiederherstellen. Aus solcher
Sicht blieb anscheinend nichts anderes übrig, als die HGF als rechtliches Grund-
prinzip unserer \firtschaft zu bestätigen, andererseits aber für all jene Gebiete,
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in denen sich das Prinzip der \Tirtschaftsfreiheit nicht bewährr harte, Abwei-
chungen, eben sogenannte wirtschaftspolitische Massnahmen zu gestatten.

Diese Konzeption der neuen '!Øirtschaftsartikel 
hatte zweifellos gewichtige

Vorteile. Sie trug nach dem Zweiten Veltkrieg wesentlich zur \Øiederherst"lloig
der Marktwirtschaft bei und wies den IØirtschaftsprotektionismus, soweit aui
ihn, wie in der Landwirtschaftspolitih, nicht verzichrer werden konnte, wenig-
stens in enge verfassungsmässige Schranken. Der Nachteil dieser Konzeption lag
jedoch darin, dass auch die neu aufkommende Gesamtwirtschaftspolitik ães Staal
tes stets am doch weitgehend sachfremden individualistischen Prinzip der HGF
gemessen werden musste. \Øo es somit an ausdrücklichen Kompetenzen zur Ab-
weichung von der HGF fehlt, besteht stets die Gefahr, dass eine noch so notwen-
dige staatliche \Øirtschaftspolitik schon an der Frage der Verfassungsmässigkeit
scheitert (siehe Schicksal des Notenbankinsrrumenrariums). Aus dieser fr"gíu-
digen Konzeption der neuen \Øirtschaftsartikel folgt weirer, dass wirtsc[afts-
politische Massnahmen, obwohl sie im Laufe der Zeit aus sogenannten Sachzwän-
gen zunehmend zugelassen werden mussten, aus rechtlicher Sicht immer irgend-
wie als Sünde wider die HGF erscheinen mussten. Es haftet ihnen daher bis heute
der Ruf des Abnormalen, des vom goldenen Iüeg der Tugend (= Virtschaftsfrei*
heit) Abweichenden an, das nur ausnahmsweise und zeitlich möglichst beschränkt
zur Bekämpfung eigentlicher wirtschaftlicher Notlagen gedulãet werden sol¡e.
Die neuen \Øirtschaftsartikel haben die \flirtschaftspolitik, soweit sie über die
\Øirtschaftspolizei hinausgeht, verfassungsrechtlich von Anfang an ins Abseits
gestellt.

Angesichts dieser Abwehrstellung der Rechtsordnung dürfte versrändlich
werden, dass sich auch die Rechtswissenschaft der modernen \Øirtschaftspolitik
gegenüber schon aus rein begrifflich-konzeptionellen Gründen passiv oder iar ab-
wehrend verhielt. Es verwundert deshalb auch nicht, dass die jurispruden i in d¿,
rechtlichen Bewältigung der sich rasch ausdehnenden ,t""tii.h.o \Øirtschafts-
und Grsellschaftspolitik arg in Rückstand geraren ist. So har erwa, um nur ein
aktuelles Beispiel zu nennen, die politisch brisante Mitbestimmungsforderung pri-
vat- wie Staatsrechtler weitgehend unvorbereitet überrascht. Dass sich eine feh-
lende rechtliche Verarbeitung solcher Neuordnungen der lØirtschaft später sehr
nachteilig auswirken kann, bedarf demgegenüber keiner langen \Øorte.

Auf dem engeren Gebiete der'Wirtschaftspolitik sind sich die Juristen in den
letzten Jahren der Inadäquanz unseres Begriffs- und ordnungssystems wegen
der zunehmend norwendigen Ermächtigungen zur Abweichung .rron der HGF
einerseits und der streckung, wenn nichr gar überforderung ães Begriffes der
\Tirtschaftspolizei andererseits immer mehr bewusst g"wordrn. Das 

-Bundesge-

richt selbst hat in der berühmt gewordenen Entscheidung Griessen (BGE 97 t +ie!
einen ersten wichtigen Schritt zur Erneuerung des nicht mehr adäquaten Begriffs-
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sysrems getaî, indem es sozialpolitische Massnahmen der Kantone als dritte selb-

ständige Kategorie staatlicher Massnahmen aus dem bisher geschlossenen System

von'Wirtschaftspolizei und \Øirtschaftspolitik herausgelöst hat. Gygi hat sodann

in seiner kühnen Schrift über "Die Schweizerische \Øirtschaftsverfassung, er-

klärt, die von der Volkswirtschaftslehre seit längerer Zeit geforderte und vom

Bund seit einiger Zeit auch bereits tatsächlich prakrizierte Gesamtwirtschaftspo-

litik, d. h. \lettbewerbs-, Konjunktur-, Struktur- und Sozialpolitik, sei in der

Bundesverfassung ausreichend abgesichert, wenn man sie nur zu lesen verstehe,

d. h. die HGF nichr weirer als d,en zeîûa\eî Mittelpunkt der schweizerischen
'SØirtschaftsverfassung sehe, sondern die übrigen die \ffirtschafts- und Sozialord-

nung betreffenden Verfassungsnormen wie den \lohlfahrtsartikel, den Kartell-
artikel, den Notenbankartikel, die Zollartikel, die Bestimmungen über die Ar-
beitsverfassung, die Fremdenpolizei usw. in die Betrachtung miteinbeziehe.

Schliesslich hat Flans Huber unter Flinweis auf Gesetzgebungskompetenzen des

Bundes, die unausgesprochene Einbrüche in die Gewerbefreiheit zulassen, geltend

gemacht, man würde in solchen Fällen besser gar nicht von Einbrüchen in die

HGF sprechen, sondern einfach von Sachgebieten, in denen eine sachgeprägte

Tüirtschaftspolitik angezeigt sei, ganz unabhängig von der Frage, ob und wie sie

die individuelle Erwerbstätigkeit treffe.
Soiche Neuinterpretationen der Verfassung und die gleichzeitige Anpassung

unserer Begriffe werden zweifellos dazu beitragen, dass die Rechtswissenschaft

ihre der '\lirtschaftspolitik gegenüber weitgehend passive, 'wenn nicht gar ab-

lehnende Haltung zu überwinden vermag. Ob sich durch Fortschritte in Begriffs-
bildung und Interpretation allein das Grundproblem einer adäquaten rechtlichen

Bewältigung der von der Volkswirtschaftslehre geforderten modernen \Øirt-
schaftspolitik lösen lässt, bleibt dagegen fraglich. Eine voll befriedigende Lö-
sung könnte wahrscheinlich nur eine rechtliche Neuordnung der IØirtschaftspoli-
tik durch den Verfassungsgesetzgeber, etwa im Rahmen der Totalrevision der

Bundesverfassung, bringen.

2. (J n t e r s c h i.e dli' c h er M at e r i aI ge g e n s tøn d'

Die eingangs festgestellt e Zuruckhaltung der Rechtsordnung gegenüber wirt-
schaftspolitischen Zielen in Verfassung und Gesetz hat neben diesem begrifflich-
konzeptionellen einen wohl nicht minder wichtigen søchli,chen Grund. Dieser liegt

im unterschiedlichen Materialgegenstand der beiden \Tissenschaften, Volkswirt-
schaftslehre und Rechtswissenschaft. Die Jurisprudenz hat es nämlich ex defini-

tione mit Rechtsnormen zu tun. Im Bereich der hier im Vordergrund des Inter-

esses stehenden Verfassung handelt es sich vorwiegend um organisatorische Nor-
men, also um Zuständigkeiten zur Gesetzgebung. Pointiert könnte man den IJn-
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terschied wie folgt ausdrücken: Der Volþswirtschafter geht von wirtscbaftspoli-
tischen Zielen, der twrist von Zastã,nd,igkeiten aus. Insbesondere im Bundesitaat
liegt eine wichdge Aufgabe der verfassung in der Aufteilung der Zuständigkei-
ten zwischen Zentralstaat und Gliedstaaten. Und selbst dorr, v¡o wie bei neuen
wirtschaftspolitischen Aufgaben gewöhnlich von vornherein nur die Zuständig-
keit des Bundes in Frage kommt, gilt es aus juristischer Sicht, diese neue Bundes-
kompetenz ein- und abzagrenzen, um dem Bürger trotz ständig zunehmender
Staatstätigkeit einen staatsfreien Raum zu erhal.ten . Es zeigt sich hier einmal
mehr, dass juristisches Denken, wenigstens liberales, wesentlich auf Abgrenzung
und Einschränkung der Staatsallmacht ausgerichtet ist.

Nun lassen sich freilich Zuständigkeiten auch durch Angabe von wirt-
schaftspolitischen Zielen bestimmen. Die schweizerische Bundesverfassung hat
von dieser Möglichkeit verschiedentlich Gebrauch gemacht und tur es in neuerer
Zeit sogar zunehmend. Es sei hier nur an die bereits genannren Beispiele des
sektoralen Interventionismus im Rahmen der neuen \Øirtschaftsartikel oder der
neuen Verfassungsartikel über Raumplanung und Umweltschutz erinnert. Diese
Beispiele zeigen indes gerade auch die offensichtlichen Schwächen der Zuständig-
keitsbestimmung durch Angabe wirtschaftspolidscher Ziele. \Øirtschaftspolitiscñe
Zielehaben nämlich meist wenig oder überhaupr keinen Abgrenzungswert. oder
welche wirtschaftspolitischen Massnahmen des Staates schliesst erwa das Ziel d.er
Erhalmng wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen gefährdeter \Øirtschaftszweige
oder Berufe aus? Solcher Zuständigkeitsbestimmung fehlt offensichtlich fast jedãr
A.bgrenzungswerr. selbst die weitere Bindung an den (vagen) Begriff des Gesamt-
interesses hilft in solcher Lage nicht viel. rVegen der Unschärfã solcher Zastàn-
digkeitsbestimmung besteht regelmässig die Gefahr des unkonrrollierten über-
wucherns solcher Gesetzgebungskompetenzenin durch die Grundrechte geschützte
individuelle Rechtspositionen oder in den Bereich konkurrierender Zuslándigkei-
ten der Kantone. Beide Gefahren sind bei der parlamentarischen Beratung des
Raumplanungsgesetzes manifest geworden. \Øir müssen uns hier zur lllustrátion
mit den Stichworten Rückzonung/materielle Enteignung sowie Mehrwertabschöp_
fung/Grundstückgewinnsteuer begnü gen.

Zuständigkeitsbestimmungen durch wirtschaftspolitische Ziele haben neben
dem Mangel des schwachen oder gänzlich fehlenden Abgrenzungswertes oft noch
einen weiteren Nachteil. Dieser soll kurz am Beispiel des berühmten magischen
Vierecks der Konjunkturpolitik, nämlich ausgeglichenes \Øachsmm, preisitabili-
tät, vollbeschäftigung und Zahlungsbilanzausgleich aufgezeigt werden. Es ist
unter Volkswirtschaftern unbestritten, dass sich diese vier Ziele einer zeitgemäs-
sen \Øirtschafrcpolitik nicht gleichzeitig voll verwirklichen lassen, weil sie, wor-
auf das \Øort magisch hindeuter, unrereinander nicht im verhältnis der FIar-
monie, sondern wenigstens zum Teil, der Antinomie stehen. Nach Auffassung der
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Nationalölconomie bestehen vor allem zwischen Preisstabilität und Vollbescháf-
tigung Zielkonflikte. Angesichts dieser Sachlage wird sich der Jurist sofort fra-
gen, was rechtlich durch eine Verankerung des magischen Vierecks in Verfassung
oder Gesetz zu gewinnen wäre. Offensichtlich nichts. Denn angesichts des unge-
klärten und bewusst offengelassenen genaueren Verhältnissen zwischen den sich

teilweise widersprechenden Teilzielen ergäbe sich daraus für den Gesetzgeber wie
für die Verwaltung wohl keinerlei rechtliche Bindung. In diesem Fall ist die
mangelnde normative Substanz wirtschaftspolitischer Zielumschreibung in Ver-
fassung oder Gesetz besonders evident. Der Verfassungsgesetzgeber war iaher
sicher gut beraten, wenn er im neuen Konjunkturartikel auf die Verankerung des

magischen Vierecks bewusst verzichtet hat.
Neuestens wird (auch von Juristen) gelegentlich propagien, SoziøIrechte

wären eine geeignete juristische Form, neue wirtschaftspolitische, besonders so-

zialpolitischeZiele rechtlich zu verankern. Es ist hier natürlich nicht möglich, arf
die ganze Problematik von Sozialrechten in der Verfassung näher einzugehan.
'Wenn ich die Argumentation der Befürworter richtig verstehe, so ist sie vor ¿llern
eine politische. Der Sozialstaat, der die Schweiz bereits ist und immer mehr wird,
müsse auch in der Verfassung besser zum Ausdruck kommen, nicht erst in der

reichlich unübersichtlichen und oft sehr technischen Spezialgesetzgebung, z.B.
über die Sozialversicherung. Das beste und einprägsamste Mittel hierfür seien

Sozialrechte. So weit so gut. Aus juristischer Sicht bleiben indes, wie neuere

gründliche Untersuchungen eindrücklich zeigen, Bedenken. Sozialrechte sind nsn
mal nicht wie die klassischen Freiheitsrechte unmittelbar anwendbares Recht,
sondern (lediglich) uKurzformeln für sozialstaatliche Postulate" (Flans Hube:),
die der Verwirklichung durch den Gesetzgeber bedürfen. Von der Sache her
scheint mir daher, dass verbindliche Gesetzgebungsaufräge in der Verfassurg,
die konkretere wirtschafts- oder sozialpolitische Zielsetzungen beinhalten als So-

zialrechte, der rechtlich adäquatere Ausdruck des gleichen politischen Anliegens
wären. Denn Sozialrechte wie das Recht auf Bildung, \Øohnung, Arbeit usw.
laufen wegen ihrer geringen rechtlichen Substanz Gefahr, im Volk Illusionen zu
wecken und damit nach eingetretener Enttäuschung zu einer Abwertung von
Recht und Verfassung ganz allgemein zv führen.

Letztlich hängt die Frage der Sozialrechte in der Verfassung freilich vom
Verfassungsversdndnis ganz allgemein ab. \Øer eine stärkere Politisierung :rnse-

res obersten Grundgesetzes für wünschbar hält oder wer gar meint, die Verfas-
sung müsse jeweils die gesamte wirtschaftliche und soziale \Øirklichkeit wider-
spiegeln, wird für eine Konstitutionalisierung aller wichtigen wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Ziele votieren. Man sollte sich dabei dann freilich auch

im klaren sein, dass solche Option bei der Kurzlebigkeit mancher wirtschafcs-
politischer Ziele - es sei hier nur an das vor kurzer Zeit noch hochgespiei.te

ZurrechtlichenRearisierungneuerwirtschaftspolitischerZiere 
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wachstumziel erinnert - stètige verfassungsrevision bedingt. ob das mit demv":"1 der væ¡fassung als rechtliche Grundoidrrorrg ¿o sr""i", (Kägi), die Dauer
und Rechtssicherheit verra,ngt, vereinbar ist, bleibt äehr als irrgì;üraig.

Ich halte deshalb dafrir, dass der schweizerisch" vrrf"r*'rrfsgesetzgeber gut
beraten war und isr, wenn er in der umschreiburrg *irtJ"irrfåirir.lr" r ziere in
der verfassung Zurüchhaltung übt und solche zåfuq¡r"lrr.ib-r'n-g." insbesondere
nicht oder nur seken zur Begründung von Gesetzgebungrko*p"tåzen verwender.D! lorrryrlierung und nehr oder øenige, raeitgeheni" aroi¡r¡urang neuer wirt-
schaftspoli.tiscber ziele ist und soll irn Roh*un-aon verfassang and. Gesetz oor-
wiegend eine Aafgabe der politiþ bleiben.

III. Formale oder matedale verfassunqsrechtliche
Bewältigung neuer wirtschaftspolitiícher Ziele

'\üØährend wirtschaftspolitische Zielumschreibungen in verfassung und Ge-
setz sich zur Begrenzung der staatlichen Einwirkungi"oflãi" prirr"," rØirtschaft
nu-r schlecht oder gar nicht eignen, wird heure, aflerãings 

"rç 
i"r"irrr.lt, die An-sicht vertreten, sie könnten den Juristen bei áer Lösurig 

"irr", "rr¿.r¡ 
probrems

durchaus nützliche Dienste leisten. Gemeint ist die Fro:ge, ob es die Verfassung
bei de¡ Anerkennung neuer staatsaufgaben-mit der Einräumung neuer Gesetzge-
bungskompetenzen bewenden lrrs.r, säil oder ob sie für dt;;" staatstätigkeit
gewisse materiale Halt-- und Richtpunkre setzen müsse. Dabei könnten g.î"u"
U:nschreibungen wirtschaftspolitischer Ziele allenfalls als orientierungshilfen
clenen.

Man kann die erste l.ösung als rein formare rechtliche Bewältigung, diezweite dagegen als materiale recÀtfiche Bewältigung ,r",r", *ir*haftsporitischer
Ziele auf Verfassungsstufe bezeichnen.

Für eine bloss formale rechtliche Bewältigung eines neuen wirtschaftspoliti-
schen Zieles genügt eine neue Bundeskompetenz, die traditionellerweise nach
sachgebieten umschrieben wird. Da sich effìzienre Gesamrwirrr.h"ftrpolirik ;¡;;wie im Falle der Konjunkturporitik, nicht ohne nirrgriff" ir, ãi" Hcr betreiben
lässt, ist zusätzlich die AnorJnung erforderlich, dasí;ù;;fri, von der HGFabgewichen werden darf. Damit ist der løit"irt"iirp.ii¿ri-i"îrr.rich von ver-faszungs.w'egen keine Richtung mehr gewiesen. Aus solcher sicht könnte ein neuerKonjunkturartikel einfach lauten: Die Konjunkturpolitik iri s".t" des Bundes.Der Bund ist befugt, nötigenfalls auch in Atweichung 

"* ã". HcF vorschrif.
[en zu erlassen.

Eine solch rein formale Bewältigung neuer wirrschaftspolitischer Ziele wird
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auch von Juristen befürwortet. Dahinter steht ein vorwiegend instrumentales
Verfassungiverständnis. Danach soll die Verfassung - mit Ausnahme der bür-
gerlichen Freiheitsrechte ; nur den organisatorischen Aufbau des Staates, also

die Behördenorganisation, Zustàndigkeiten und das Verfahren der Gesetzgebung

regeln. Die ganze inhaltliche Ausgestaltung der 'l7irtschaftspolitik bliebe dem-
nach Sache der einfachen Gesetzgebung. Die Vorteile einer solchen Verfassung
werden in ihrer Offenheit und Flexibilität gesehen. Diese verhinderten eine ver-
fassungsrechtliche Versteinerung zeitgebundener wirtschaftspolitischer Auffas-
sungen, sondern überliessen die Ausgestaltung der \Øirtschaftspolitik zu Recht

dem Spiel der wechselnden politischen Kräfte. Mag sein, dass dabei auch die für
manchen Juristen bittere Erfahrung nachwirkt, dass sich im Falle des Noten-
bankinstrumentariums die geltende Verfassung wegen der Schranke der HCF als

(ein) Hemmnis einer zeitgemässen staatlichen Konjunkturpolitik erwies.

Die Gegenmeinung macht demgegenüber geltend, die Verfassung dürfe es

auch künftig bei der rechtlichen Bewältigung neuer wirtschaftspolitischer Ziele
nicht mit der Begründung von möglichst umfassenden Gesetzgebungskompeten-

zen und damit der zweifelsfreien Sicherung der Verfassungsmässigkeit der -Wirt-

schaftspolitik bewenden lassen. Mit einer solch rein formalen Legalisierung der

immer bedeutsamer werdenden staatlichen \Øirtschaftspolitik sei es nicht getan.

Es gehe nicht an, unter dem Druck von sogenannten Sachzwängen immer wei-
tere Gebiete der staatlichen \Øirtschaftspolitik einfach aus der FIGF zu entlassen

und damit inhaltlich ins verfassungsrechtliche Niemandsland zu verweisen. Iíenn
die individualistische HGF auf weiten Gebieten der sog. Gesamtwirtschaftspoli-
tik nicht weiter als Grenze und Richtlinie der staatlichen \Øirtschaftspolitik
tauge, dann gelte es, neue adäquate Halte- und Richtpunkte zu finden. Es komme
einer eigentlichen Abdankung des Verfassungsgesetzgebers gleich, wenn man sich

damit begnüge, alte, nicht mehr haltbare Schranken der staatlichen \Øirtschafts-
politik einfach aufzugeben, ohne sich ernsthaft zu bemühen, neue, auf die ver-
änderten Verhältnisse zugeschnittene Kriterien zu entwickeln, welche der itaat-
lichen \Øirtschaftspolitik auch künftig ordnungspolitischen Halt gäben. Dabei sei

selbstverständlich, dass es sich auf Verfassungsstufe nur um allgemeinste Orien-
tierungs- und Richtpunkte handeln könne.

Aus solchem Verlangen nach einer materialen Bewältigung neuer v-irt-
schaftspolitischer Ziele ist etwa das Ringen um eine inhaltliche Strukturierung
des neuen Konjunkrurartikels, wenigstens rechtswissenschaftlich, zu vers:ehen.

Dabei hat sich freilich gezeigt, dass die Jurisprudenz, wetl sie ihr ganzes Denken
allzulange an der HGF orientiert hat, für solche Aufgaben nicht vorbereiæt ist.

Dass ihr in dieser misslichen Lage auch die Volkswirtschaftslehre kaum prakti-
kablen Support leisten konnte, ist wenig Trost. Ich bin daher auch nicht sicher,

ob die im Verfassungstext nun zum Ausdruck gebrachte Subsidiarität der direk-
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ten konjunkturpolitischen Eingriffe sich in der lcommenden Gesetzgebungspraxis
als ordnungspolitische Leitlinie bewähren wird.

Sicher ist, dass wir auch ktinftig schon aus politischen, aber auch aus recht-
lichen Gründen nicht darum herumkomm.r, *.id.rr, uns um eine møteriøle per-
fassøngsrecbtli.che BewäIti.gwng neuer zøi.rtschøftspolitischer Ziele zø bemíihen.
Dabei soll hier nicht einem Rückfall in eine ähnlich rigide \Øinschaftsverfassung
das,\Øort gesprochen sein, wie es jene der HGF war. Aber die verfassurrg *irã
auch in ihren wirtschaftsrelevanten Normen, wenn sie wirklich Grundor-dnung
sein und bleiben will, nicht bei rein formalen Komperenzvorschriften stehenbleil
ben dürfen, sondern hat materiale Richtpunkte zu r"rr.n, an denen sich der Ge-
setzgeber orientieren kann urid muss. Denn sonst läuft die Virtschaftspolitik Ge-
fahr, in orientierungslosem, ordnungspolitisch bedenklichem pragmatismus zu
enden. Das zurzeit geltende konjunkturpolitische Notrecht ist hieritir Fingerzeig
genug.

_ Dig Bewäldgung neuer wirtschafm- und gesellschaftspolitischer Ziele wie
Konjunkturpolitik, strukturpolitik, Raumplarrurrg, MitbestiÅmung usw. stellt die
Rechtswissenschaft vor eine Yíelzahl weirerer Probleme, auf die ich hier nicht
mehr einzeln eintreten, sondern nurmehr stichwortartig verweisen kann, wie
etwa die Grenzen der Gesetzesdelegation an die verwaltung, die Frage, wie weit
vertragliche Lösungen wirtschaftspolitischer Aufgaben in Fãrm von Genrlemen,s
Agreements, Sozialpartnervereinbarungen usw. rechtsstaatlich zulässig sind, das
im Bereich der \Øirtschaftspolitik ungelöste problem des Rechtss"ñ.rrr"r, di.
Frage der Vereinbarkeit paritätischer Mitbestimmung mit der Eigentumsgaranrie
usÌt/.

. Die Rechtswissenschaft ist auf solche neue Aufgaben, wie wir gesehen haben,
eher schlecht vorbereitet. sie steht diesbezüglich vãr einem eigentlichen Neube-
ginn. Bei der Bewältigung der vielfältigen neuen probleme, *ã1.h. die moderne
\Øirtschaftspolitik der Jurisprudenz stellt, wird ihr als einer alten \Øissenschaft
freilich zugute kommen, dass sie auf ein ausgeklügeltes privatrechtliches und
bewährtes verwaltungsrechtliches rnstrumentarium zurüJkgreifen kann. Der
Schwierigkeiten werden indes auch so noch genug sein. Die zuizeit vordringlichste
Aufgabe aber scheint mir, nach der norwendigen, weitgehenden preisga'be der
HGF als schranke der staatlichen \Tirtschaftspolitik, für diese ,r"o. ãdäq.r"r.
Ordnungsprinzipien zu finden, welche die Freiheitlichkeit und Rechtssr^urli.h-
keit unserer \Øirtschaftsordnung auch künftig sicherstellen.


